BITTE BEACHTEN:

Neue Richtlinien für Anträge zur Bezuschussung nach § 74 KJHG
Was kann bezuschusst werden?
Bezuschusst werden Maßnahmen der Jugendverbände (z.B. Seminare, Lehrgänge, Freizeiten). Nicht bezuschusst werden Ifd. Kosten, Verwaltungskosten, Investitionen.
Da nicht sicher ist, ob die Mittel ausreichen, wird bei allen Anträgen ab € 500,00 ein Beitrag von 50% einbehalten. Damit wird verhindert, dass Verbände, die in der zweiten Jahreshälfte eine Maßnahme durchführen, leer ausgehen. Eventuell zum Jahresende noch vorhandene Restmittel werden dann unter den Antragsstellern aufgeteilt und nachbewilligt.
Die Antragsteller erklären durch ihre Unterschrift, dass sie nicht für die gleiche Maßnahme bei einer anderen kommunalen Stelle (z.B. Sportförderung, Kulturpflege) einen Zuschuss beantragt haben. Damit sollen Doppelbezuschussungen vermieden werden.
Mit Hilfe der Teilnehmerliste wird abgeklärt, wie viele Teilnehmer im Stadtkreis Baden-Baden wohnhaft sind. Der beantragte Zuschuss wird dann um die auswärtigen Teilnehmer gekürzt. 
Wie wird bezuschusst?
 20,--€       	pro Tag und Teilnehmer (Wohnort im Stadtkreis Baden-Baden) bei einer  Bildungsmaßnahme (z.B. Lehrgang, Seminar)
 5,--€	pro Tag und Teilnehmer (Wohnort im Stadtkreis Baden-Baden) bei einer Freizeit, Hüttenaufenthalt o.ä.  
Der Zuschuss ist auf 1.000€ pro Verband und Jahr begrenzt. Die Eigenbeteiligung des Trägers beträgt mindestens 1/3 der Kosten der Maßnahme. Bei einem Antrag für eine Bezuschussung einer Bildungsmaßnahme benötigen wir einen genauen Programmablauf bei dem die Bildungspunkte erkenntlich gemacht worden sind.
Was wird für den Antrag benötigt?
Für einen Antrag muss das beiliegende Formular verwendet werden. Außerdem ist eine Teilnehmerliste beizufügen, die Aufschluss über Alter und Wohnort der Teilnehmer gibt. Bezuschusst werden Teilnehmer bis 27 Jahre und Wohnsitz in Baden-Baden. Um überprüfen zu können, wie die Mittel verwendet worden sind, bitten wir um einen Verwendungsnachweis in Form eines Ausschnitts der Abrechnung.
Antragsfristen:
 	Der Antrag muss spätestens vier Wochen nach Ablauf der Maßnahme beim Kinder- und Jugendbüro Baden-Baden eingereicht werden. Später eingehende Anträge können nicht berücksichtigt werden. 										
